
 

 

 

Praxisseminar: 

Die Pflicht zur Güteüberwachung nach Mantelverordnung 

Die Umsetzung von der Annahme bis zum Produkt 

 
 

Sie ist da: Die Mantelverordnung; und sie tritt am 1. August 2023 in Kraft! 

 

Die Mantelverordnung besteht aus der Ersatzbaustoffverordnung, Neufassung der Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung, der Änderung der Deponieverordnung sowie der Gewerbeabfallverordnung.  

 
Erstmals treten bundesweite Regelungen für den Umgang mit mineralischen Ersatzbaustoffen in Kraft. 

Dann müssen alle hergestellten RC-Körnungen güteüberwacht sein. Deshalb sollten Sie sich schon jetzt 

mit den umfangreichen Änderungen der Rechtsvorschriften vertraut machen.  

 

In diesem Seminar werden alle Fragen, Rechte und Pflichten in sämtlichen Herstellungsphasen von 

mineralischen Ersatzbaustoffen behandelt. Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen und die 

entsprechenden Schnittpunkte zu den Behörden werden ebenfalls behandelt. 

 

 

9.00 - 9.45 Uhr Begrüßung/ Einleitung 

- Aktivitäten BÜV NW e.V. und vero Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e.V. 
- Vorstellungsrunde / Erwartungshaltung  

- Was ist und was regelt die Mantelverordnung? 

9.45 - 12.30 Uhr - Rückbau, Ausschleusung, Trennen 

- Annahme, Charakterisierung  

- Herstellen I  

o Eignungsprüfung  

o Werkseigene Produktionskontrolle  

o Fremdüberwachung  

o Probennahme 

12.30 - 13.30 Uhr Mittagspause 

13.30 - 16.00 Uhr 

 

- Herstellen II  

o Untersuchungsumfang  

o Turnus  

o Mängel, zulässige Überschreitungen  

o Klassifizierung  
o Bodenmaterial und Baggergut 

- Einbau, Dokumentations- und Anzeigepflichten  

- Übergangsvorschriften  

ab 16.00 Uhr Schlussworte 

- Novellierung + Monitoring Programm 

Programmänderungen vorbehalten 

  



 

 

 

 

Ihre Referenten: 

Dipl.-Min. Markus Schumacher  

Geschäftsführer / Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle BÜV NW e.V. 

 

Barbara Grunewald, MSc.  

Geschäftsführerin Technik, Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. 

 

Dipl.-Biol. Claudia Lodwig  

Fachbereich 71: Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

 

Zielgruppe:  

 Anlagenbetreiber / Hersteller von RC-Baustoffen 

 Abbruchunternehmen, Ingenieurbüros / WPK-Dienstleister 

 

Ort:  

BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und 

Entsorgungswirtschaft gGmbH 

Bildungszentrum Duisburg 

Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 70 
47228 Duisburg 

 

 

 

Wann:  

Mittwoch, den 24.08.2022 

9.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 

 

Teilnahmegebühr: 

BÜV / vero Mitglieder:  150,00 Euro 

Nicht-Mitglieder:  300,00 Euro 

 

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung das beigefügte Formular.  

 

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30 Personen, die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum 

berücksichtigt.  
 

Bei hoher Nachfrage, wird das Seminar wiederholt – Planungen für Westfalen und den Aachener Raum 

laufen bereits.  

 

 

Ansprechpartner: 

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungs-

verband Nordrhein-Westfalen e.V. (BÜV NW) 

Dipl.-Min. Markus Schumacher 

Geschäftsführer / Leiter der Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle BÜV NW 

T: 0203 9 92 39-55 

F: 0203 9 92 39-98 

schumacher@baustoffverbaende.de  

www.buev-nw.de  

 

 

Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. 

Barbara Grunewald, M.Sc. 

Geschäftsführerin Technik 

T: 0203 9 92 39-50 
F: 0203 9 92 39-98 

grunewald@baustoffverbaende.de  

www.vero-baustoffe.de  
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Anmeldung 
 

Fax: 0203 99239-98 

E-Mail: jaeckel@baustoffverbaende.de 

 
vero- Verband der Bau-  

und Rohstoffindustrie e.V. 

Kerstin Jäckel 

Düsseldorfer Straße 50 

47051 Duisburg 

 

 

Seminar " Die Pflicht zur Güteüberwachung nach Mantelverordnung - Die Umsetzung von der 

Annahme bis zum Produkt“  
 

Am Mittwoch den 24.08.2022 in Duisburg 

 

Nachname: 
 

Vorname: 
 

Firma: 
 

Straße: 
 

PLZ/Ort: 
 

Telefon/Fax: 
 

E-Mail: 
 

Corona-Nachweis*: ☐ vollständig geimpft     ☐ genesen (via Positiv-Test)     ☐ negativer Test 

 

 

Datum, Unterschrift: 

*) Der Nachweis ist zu erbringen, wenn eine entsprechende Vorschrift seitens des 

Landesparlaments besteht und in dem jeweiligen Bundesland angewendet werden muss 

(Hotspot-Regelung). 

 

 

 

 

 150,00 € Unsere Firma ist Mitglied im vero oder im BÜV NW.  

 300,00 € Unsere Firma ist kein Mitglied. 

 

Anmeldeschluss:  8. August 2022  

Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. 

 

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.) nach Erhalt der Rechnung an: 

 

Service Nord-West GmbH  

Deutsche Bank, Essen 

IBAN: DE61 3607 0050 0075 8193 00 


